
 

 

SVG-Hamburg eG.  
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 

 

 
I. Allgemeines 

 

(1) Wir (nachstehend auch „Lieferant“ genannt) erbringen unsere Lieferungen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Spätestens mit der Ent-
gegennahme der Ware / Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
 

(2) Alle Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten. Das gleiche gilt 
für etwaige mündliche Abreden oder Zusagen, die von Mitarbeitern des Liefe-
ranten abgegeben werden, sowie für die Zusicherung von Eigenschaften. 
 
II. Angebot und Vertragsabschluss 
 

(1) Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Liefertermin und sonstigem Inhalt 
freibleibend. Die Zusendung von Katalogen, Preislisten und Prospekten ver-
pflichtet nicht zur Lieferung. 
 

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten in 
Katalogen und Prospekten sind immer nur als unverbindliche Vorab-Information 
und nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen. 
 

(3) Aufträge gelten mit der schriftlichen Auftragsbestätigung oder ihrer Aus-
führung als angenommen. Die Rechnung ersetzt die Auftragsbestätigung. 
 

4) Für den Umfang der Lieferungen ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
maßgebend, mit der Einschränkung, dass bei Sonderanfertigungen die gelie-
ferte Menge von der bestätigten um bis zu 10 v. H. abweichen darf. 
 

(5) Ist der Käufer „Verbraucher“ i.S. § 13 BGB (nachfolgend nur: Verbraucher), 
so ist er berechtigt, seine Bestellung gem. § 355 BGB binnen 2 Wochen zu 
widerrufen.  
 
III. Preisstellung 
 

(1) Sämtliche Preise – Listen- und Katalogpreise eingeschlossen – verstehen 
sich in Euro ab Lager des Lieferanten oder seines Vorlieferanten ausschließlich 
Verpackung und Versicherung, soweit einzelvertraglich oder nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils 
bei Vertragsschluss geltenden gesetzlichen Höhe hinzu. Die Verpackung wird 
gesondert in Rechnung gestellt.  
 

(2) Zur Berechnung kommen stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. 
 

(3) Die Erfüllung aller unserer Verpflichtungen gegenüber dem Käufer ist von 
der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflich-
tungen des Käufers uns gegenüber abhängig. 
 

(4) Gegenansprüche des Lieferanten kann der Käufer nur dann aufrechnen, 
wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger 
Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es 
auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.  
 
IV. Nichterfüllung der vereinbarten Abnahmekontingente 
(1) Im Falle einer Vereinbarung bzgl. der Abnahme von ratierlichen 

Kraftstoffkontingenten gilt folgendes, falls der Abnehmer die vereinbarten 
Kontingente zum Ablauf des Vertragszeitraums nicht erreicht, also weni-
ger als vereinbart abgenommen hat: 

a) Im Falle eines hohen vereinbarten Preises per Liter zum Zeit-
punkt des Kontraktschlusses im Vergleich zum Preis per Liter 
zum Zeitpunkt des Auslaufens des Kontrakts, kann dieser 
nach Absprache der Vertragsparteien verlängert werden. 

b) Im Falle eines niedrigen vereinbarten Preises per Liter zum 
Zeitpunkt des Kontraktschlusses im Vergleich zum Preis per 
Liter zum Zeitpunkt des Auslaufens des Kontrakts, muss ein 
neuer Vertrag inklusive neuer Preisvereinbarung geschlossen 
werden. 

 
V. Lieferung und Waren-Rücknahme 
 

(1) Sämtliche unsere Verpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt ordnungsge-
mäßer Selbstbelieferung.  
 

(2) Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die bestellte Ware innerhalb der 
Lieferfrist das Lager verlassen hat oder dem Käufer die Versandbereitschaft 
gemeldet worden ist.  
 

(3) Wird der Lieferant aufgrund eines Umstandes, den er oder ein Erfüllungsge-
hilfe zu vertreten hat, daran gehindert, die Kaufsache zum vereinbarten Termin 
oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern (Lieferverzug), haftet er – unbe-
schadet der Haftungsbeschränkungen gem. Ziff. XI. dieser Bedingungen – nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Beruht der Lieferverzug lediglich auf einer 
Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, kann der Käufer höchstens 
einen pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von maximal 15% des Preises 
(des verspäteten Teils) der Lieferung geltend machen.  
 

(4) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Hat der Käufer an der 
Teillieferung kein Interesse, so kann er unter Setzung einer Nachfrist von min-
destens 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten. 
 

(5) Werden aus Gründen, gleich welcher Art, mangelfreie Waren zurückge-
nommen, so handelt es sich um ein Entgegenkommen, woraus keine Rechts-

pflicht abgeleitet werden kann. Die entstehenden Kosten für Wiedereinlagerung 
werden berechnet. 
 

(6) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu 
vertreten hat, so sind wir nach vorheriger Mahnung berechtigt, den uns entstan-
denen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) 
ersetzt zu verlangen. Wir sind in diesem Falle berechtigt, nach Gewährung einer 
angemessenen Nachfrist über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen 
und den Käufer mit angemessener Fristverlängerung zu beliefern. 
 

 (7) Der Lieferant behält sich für den Fall der Nichtverfügbarkeit der Ware ein 
Rücktrittsrecht vor. Um von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen, ver-
pflichtet sich der Lieferant,  
 

a) den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und 
b) etwa bereits erhaltene Zahlungen des Käufers unverzüglich zurückzuer-
statten. 

 
 

V. Höhere Gewalt 
 

Höhere Gewalt und Ereignisse, die den Lieferanten ohne eigenes Verschulden 
vorübergehend daran hindern, die Kaufsache zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen den Lieferanten, die Lie-
ferung oder Leistungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Gleiches gilt, wenn diese Hindernisse 
bei einem Vorlieferanten des Lieferanten eingetreten sind. Führen entsprechen-
de Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unbe-
rührt.  
 
VI. Versand, Verpackung und Gefahrübergang 
 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Sache geht mit deren Übergabe auf den Käufer über.  
 

 (2) Für den Fall, dass der Käufer kein Verbraucher ist, geht die Gefahr bei 
Versendung der Sache mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur, Abholer 
oder mit der Verladung auf eines unserer eigenen Transportfahrzeuge, 
spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers auf den Käufer über.  
 

(3) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten 
haben, so geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versandbereitschaft an 
auf den Käufer über.  
 

(4) Auf Wunsch des Käufers sind wir verpflichtet, die Ware gegen Schäden auf 
Kosten des Käufers zu versichern. 
 
VII. Sachmängelhaftung 
 

(1) Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder er-
kennbarer Mängel sind dem Lieferanten unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. 
Versteckte Mängel sind uns innerhalb von 1 (einer) Woche nach ihrer Ent-
deckung schriftlich anzuzeigen. Die Unversehrtheit der Verpackung hat der Käu-
fer unmittelbar bei Anlieferung zu überprüfen und etwaige Mängel unverzüglich 
uns anzuzeigen. Ferner hat der Käufer unverzüglich eine dokumentierte Tat-
bestandsaufnahme zu veranlassen und uns zu benachrichtigen. Andernfalls ist 
die Geltendmachung wegen etwaiger Mängel grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

(2) Die Ansprüche auf Mängelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen 
Nacherfüllungsanspruch, d.h. Nachbesserungs- oder Ersatzlieferungsanspruch 
gerichtet. Sofern der Käufer kein Verbraucher ist, hat der Lieferant das Wahl-
recht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei fehlschlagenden Nachbes-
serungen oder Ersatzlieferungen kann der Käufer Minderung oder Schadenser-
satz verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Nachbesserung ist fehlge-
schlagen, wenn und soweit eine vom Käufer zur Nacherfüllung gesetzte Frist 
ergebnislos verstrichen ist.  
 

(3) Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Lieferanten, seiner Vertretung oder Erfüllungsgehilfen be-
ruhen. Soweit dem Lieferanten leichte Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Haf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet der 
Lieferant insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Lieferungsgegenstand 
entstanden sind, es sei denn, es handelt sich dabei um eine Verletzung von 
Leben, Körper und/oder Gesundheit.  
 

(4) Im Fall der Nachbesserung ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zwecke der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Gegenüber Nichtverbrauchern 
gilt dies nur, soweit sich die Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache 
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.  
 

(5) Wir haften nicht für Werbeaussagen Dritter (z.B. Hersteller im Sinne des § 4 
Abs. 1 und 2 Produkthaftungsgesetz oder seines Gehilfen) über die Beschaf-
fenheit der Kaufsache oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaf-
ten der Sache, soweit nicht die Unkenntnis von diesen Werbeaussagen auf 
grober Fahrlässigkeit unsererseits beruht oder soweit die Werbeaussagen im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt waren oder 
die Werbeaussagen die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnten. Dies gilt 
nicht, wenn der Käufer ein Verbraucher ist. 
 



 

(6) Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 
ein Jahr ab Lieferung, wenn es sich bei dem Käufer nicht um einen Ver-
braucher handelt. Ansonsten gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von zwei Jah-
ren ab Lieferung. Bei gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr 
ab Lieferung, wenn es sich bei dem Käufer um einen Verbraucher handelt. 
Wenn es sich bei dem Käufer nicht um einen Verbraucher handelt, erfolgt der 
Verkauf von gebrauchten Sachen unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaf-
tung.  
 
VIII. Unternehmerrückgriff bei Verkauf an gewerbliche Wiederkäufer 
 

(1) Wenn der Käufer die verkaufte Sache im Rahmen eines gewerblichen 
Betriebes an einen Verbraucher weiterverkauft und diese Sache als Folge ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder den Kaufpreis mindern muss, kann der  
Käufer vom Lieferanten seine Sachmangelhaftungsansprüche ohne Fristsetzung 
geltend machen. 
 

(2) Der Käufer kann zudem Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Ver-
hältnis zum Verbraucher zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend 
gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Käufer vorhanden 
war. Aufwendungen sind insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten.  
 

(3) Der Käufer hat im Rahmen dieses Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch 
auf Schadensersatz, es sei denn, dieser beruht auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten unsererseits.  
 
IX. Zahlung 
 

(1) Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne 
Abzug oder innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto zu 
erfolgen. 
 

(2) Skonto-Abzug ist auch nur dann zulässig, wenn die genannte Frist ein-
gehalten wird und sämtliche Zahlungen aus vorangegangenen Lieferungen 
erfüllt sind. 
 

(3) Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Als Zahlung gelten 
Schecks erst bei endgültiger Einlösung. 
 

(4) Bei Zahlungsverzug (spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung) oder 
Stundung ist der Lieferant berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozent-Punkten 
über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch 9% vom Rechnungsbetrag in Rech-
nung zu stellen, es sei denn, der Käufer ist ein Verbraucher und weist nach, 
dass tatsächlich ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung 
eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten. 
 

(5) Verschlechtern sich nach der Vereinbarung einer Stundung der Forderung 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers wesentlich und/oder wird aufgrund 
eingeholter Auskünfte seine Kreditwürdigkeit erheblich infragegestellt, ist der 
Lieferant berechtigt, Vorauszahlung oder die Stellung von Sicherheiten zu ver-
langen. Ist der Käufer mit einer Zahlung im Verzug, so werden sämtliche Forde-
rungen ohne Rücksicht auf das gewährte Ziel zur unverzüglichen Barzahlung 
fällig. Das gilt auch, wenn Wechsel angenommen worden sind. 
 

(6) Gegen Kaufpreisforderungen des Lieferanten kann der Käufer nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten fälligen Gegenforderungen aufrech-
nen. Die Geltendmachung von Zurückhaltungs- und anderen Leistungsverwei-
gerungsrechten ist ausgeschlossen, es sei denn, der Käufer ist ein Ver-
braucher. 
 

(7) Außendienstmitarbeiter sind ohne besondere Vollmacht nicht zur Entgegen-
nahme von Zahlungen berechtigt. 
 

(8) Bei Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens werden alle unsere Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es 
einer gesonderten Fälligstellung bedarf. Wir sind dann auch berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicher-
heit auszuführen und, wenn diese nicht geleistet sind, nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen. 
 

(9) Etwaige Berichtigungen der Rechnungen müssen von uns, ebenso wie eine 
Beanstandung seitens des Käufers, schriftlich und spätestens 4 (vier) Wochen 
nach Zugang der Rechnung erfolgen. 
 
X. Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, behält sich der Lieferant das 
Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zum Ausgleich aller 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor (Vorbehaltswa-
re). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für 
die Saldo-Forderung des Lieferanten. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, 
die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v.H. 
übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte freigeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten ob-
liegt dem Lieferanten.  
 

(2) Die Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Käufer wird stets für 
den Lieferanten vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, nicht 
dem Lieferanten gehörenden Gegenständen verarbeitet, umgebildet oder ver-
bunden, so erwirbt der Lieferant Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes des Liefergegenstandes zum Anschaffungspreis der 
anderen Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Die 
durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt als Vorbe-
haltsware. Der Käufer verwahrt die neue Sache für uns mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes. 
 

(3) Der Käufer ist widerruflich berechtigt, den Liefergegenstand im normalen 
Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt dem Lieferanten jedoch alle künf-
tigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seinen Kunden mit allen 

Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – bis zur Höhe des 
Rechnungswertes der verarbeiteten Vorbehaltsware sicherheitshalber ab, ohne 
dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Dabei ist ohne Belang, 
ob die weiterveräußerte Ware bearbeitet worden ist oder nicht. Wird die Vorbe-
haltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass 
für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Käufer uns 
mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforde-
rung ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware 
entspricht. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer 
uns die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
 

(4) Der Käufer ist nicht berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware mit 
eigenem Lagerbestand untrennbar zu vermengen mit der Folge, dass das zu 
unseren Gunsten vorbehaltene Alleineigentum an der Vorbehaltsware erlischt. 
 

(5) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Ver-
pfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. 
 

(6) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der abgetretenen Forderun-
gen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens (Insolvenz, Vergleich, Gesamtvollstreckung), Wechselprotest 
oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zah-
lungsunfähigkeit des Käufers nahelegen, sind wir berechtigt, die Einziehungsbe-
fugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem können wir nach vorheriger 
Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der 
abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 
Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten so-
wie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem 
Kunden verlangen. 
 

(7) Sofern der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, ist er auf Ver-
langen des Lieferanten verpflichtet, die Abtretung etwaigen Drittkäufern be-
kanntzugeben, dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erfor-
derlichen Auskünfte zur Verfügung zu stellen und Unterlagen auszuhändigen. 
Der Lieferant wird die von ihm gehaltenen Sicherheiten insoweit freigeben, als 
ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als insgesamt 20 % über-
steigt. 
 

(8) Verletzt der Käufer seine Pflichten zur pfleglichen Behandlung des Eigen-
tumsvorbehaltsgutes oder gerät in Zahlungsverzug, so kann der Lieferant die 
Sache herausverlangen. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch uns 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. 
Nach Androhung der Verwertung mit Fristsetzung von zwei Wochen ist der Lie-
ferant berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder sonst zu versteigern. 
Der Verwertungserlös wird auf den Kaufpreis angerechnet. 

 

(9) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Ein-
griffen Dritter hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
XI. Haftungsbeschränkung  
 

 (1) Soweit in diesen Geschäftsbedingungen sowie im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

(2) Alle in den vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich zuge-
standenen Ansprüche – auch Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem 
Rechtsgrund, auch aus Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, vorvertrag-
licher Pflichten und aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen 
sind ausgeschlossen. Das gleiche gilt für etwaige Ansprüche auf Schadens-
ersatz wegen Sachmängeln und insbesondere auch für Mangelfolgeschäden. 
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für den Fall, dass infolge Vorliegen des Tat-
bestands von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder einer Beschaffen-
heitsgarantie zwingend gehaftet wird. Die Haftung für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 
 

(3) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere 
Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im übrigen 
ist unsere Haftung ausgeschlossen. 
 
XII. Instruktion und Produktbeobachtung 
 

(1) Der Käufer ist verpflichtet, die von uns oder unserem Vorlieferanten 
herausgegebenen Produkt-Instruktionen sorgfältig zu beachten und sie ggf. 
auch an seine Abnehmer mit einem besonderen Hinweis nachweisbar weiter-
zuleiten. 
 

(2) Für den Fall, dass der Käufer diesen vorstehenden Verpflichtungen nicht 
nachkommt und hierdurch Produkthaftungsansprüche gegen uns oder gegen 
unsere Vorlieferanten ausgelöst werden, entfällt eine Haftung. Für den Fall, 
dass unsere Produkte an Dritte weitergeliefert werden, stellt der Käufer uns im 
Innenverhältnis bei Nichtbeachtung gem. Ziffer 1 von allen Ansprüchen frei. Sind 
von uns zu vertretende Umstände mitursächlich geworden, erfolgt die Frei-
stellung nach dem Verursachungsanteil. 
 
XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Geltung nur des deutschen Rechts, 
Sonstiges 
 

(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist Hamburg. 
 

(2) Gerichtsstand für Rechtsgeschäfte mit Kaufleuten gem. § 1 HGB, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist 
Hamburg. Dieser Gerichtsstand gilt auch für Ansprüche aus Wechseln oder 
Schecks. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, auch ein anderes zuständiges 
Gericht in oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anzurufen, insbe-
sondere dann, wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland 
hat. 
 



 

(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch bei 
Geschäften mit ausländischen Firmen oder Lieferungen in das Ausland. Die 
Anwendbarkeit der einheitlichen Kaufgesetze von 1973 (UN-Kaufrecht) und des 
Wiener Kaufrechtsübereinkommens von 1968 ist ausgeschlossen. 
 

 (4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie et-
waiger Vereinbarungen selbst nicht berührt. In diesem Fall werden die Ver-

tragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine dem wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende wirksame Regelung ersetzen, bzw. den wirt-
schaftlichen Erfolg auf andere rechtlich zulässige Weise erreichen. 
 
 
 
Hamburg, 09.Mai 2005 

 


